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Verordnung lber die Kapazitatsermittilung und die
Festsetzung von Zulassungszahlen
(Kapazitatsverordnung - KapVO)

Kapazitatsverordnung

Inkrafttreten: 11.11.2020

Zuletzt gedndert durch: zuletzt geandert durch Geschaftsverteilung des Senats vom
02.09.2025 (Brem.GBI. S. 674)

Fundstelle: Brem.GBI. 2005, 173

Gliederungsnummer: 221-h-4

Auf Grund des Artikels 6 Abs. 1 des Bremischen Hoehschulzulassungsgesetzes vom 16.
Mai 2000 (Brem.GBI. S. 145 - 221-h-2), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 1. Marz 2005
(Brem.GBI. S. 31), in Verbindung mit Artikel["16:Abs. 1 Nr. 15 des Staatsvertrages uber die
Vergabe von Studienplatzen vom 24.Juni 1999, geéndert durch Gesetz vom 28. August
2004 (BGBI. | S. 2298), wird verordnet:

Erster Abschnitt
Allgemeine Grundsatze und Verfahren

§1

Diese Verordnung gilt fur.die Studiengange, die in das Vergabeverfahren der Zentralstelle
fur die Vergabe von Studienplatzen einbezogen sind oder werden.

§2

(1) Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass unter Berucksichtigung der personellen,
raumlichen, sachlichen und fachspezifischen Gegebenheiten eine erschdopfende Nutzung
der Ausbildungskapazitat erreicht wird; die Qualitat in Forschung und Lehre, die geordnete
Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule, insbesondere in Forschung, Lehre und
Studium sowie in der Krankenversorgung, ist zu gewahrleisten.
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(2) Zulassungszahlen kdnnen bei der Erprobung neuer Studiengadnge und
Studienmethoden, bei der Neuordnung von Studiengédngen und Fachbereichen und beim
Aus- oder Aufbau der Hochschulen abweichend von Absatz 1 festgesetzt werden. Absatz
1 Halbsatz 2 bleibt unberthrt.

(3) Die Zulassungszahlen werden nach § 1 Absatz 2 des Bremischen
Hochschulzulassungsgesetzes durch Satzungen der Hochschulen festgesetzt.

§3

(1) Zulassungszahl ist die Zahl der je Vergabetermin von der einzelnen Hochschule
hdchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewerber in einem Studiengang.

(2) Der Festsetzung der Zulassungszahl liegt die jahrliche Aufnahmekapazitat zugrunde.
Bei Studiengangen, fir die wahrend eines Jahres Bewerberinnen und Bewerber an
mehreren Vergabeterminen aufgenommen werden, wird die jahrliche Aufnahmekapazitéat
auf die einzelnen Vergabetermine aufgeteilt.

§4

(1) Der Festsetzung der Zulassungszahlen nach § 2 Absatz 3 in Verbindung mit § 5 geht
die Uberpriifung voraus, ob im Rahmen der,_verfiigbaren Mittel die Mdglichkeiten zur
Nutzung der vorhandenen Ausbildungskapazitat ausgeschopft worden sind. Hierzu wird
die jahrliche Aufnahmekapazitat in zwei-Verfahrensschritten ermittelt:

1. Berechnung auf Grund derpersonellen Ausstattung nach den Vorschriften des
Zweiten Abschnitts;

2. Uberprufung des Ergebnisses nach Nummer 1 anhand der weiteren
kapazitatsbestimmenden Kriterien nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts.

(2) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazitat bleiben MaRnahmen zum Ausgleich
zusatzlicher Belastungen-auf Grund der bisherigen Entwicklung der Zahl der Studierenden
des ersten Fachsemesters oder héherer Fachsemester unbericksichtigt, sie sind
gesondert auszuweisen.

§5

(1) Die Hochschulen legen den Bericht nach Artikel 7 Absatz 4 des Staatsvertrages und §
1 Absatz 3 Satz 1 des Bremischen Hochschulzulassungsgesetzes innerhalb einer von der
Senatorin fur Wissenschaft und Hafen zu bestimmenden Frist vor. Der Bericht enthalt
insbesondere eine Darstellung der Ermittlung der Aufnahmekapazitat nach § 4 und die
Aufteilung der Curricularnormwerte der Studiengdnge auf Lehreinheiten (8 14 Absatz 4).
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Die Hochschulen haben eine Abweichung vom Berechnungsergebnis des Zweiten
Abschnitts (8 15) zu begriinden.

(2) Legt die Hochschule keinen Bericht vor oder ist der Bericht unvollstandig oder
verspatet, trifft die Senatorin fur Wissenschaft und Hafen die erforderlichen Malinahmen
zur Festsetzung der Zulassungszahlen.

§6

(1) Die jahrliche Aufnahmekapazitat wird auf der Grundlage der Daten eines Stichtags
ermittelt, der nicht mehr als neun Monate vor Beginn des Zeitraums liegt, fur den die
Ermittlung und die Festsetzung gelten (Berechnungszeitraum).

(2) Sind wesentliche Anderungen der Daten vor Beginn des Berechnungszeitraumes oder
vor einem Vergabetermin erkennbar, sollen sie beriicksichtigtwerden.

(3) Treten wesentliche Anderungen der Daten vor Beginn des.Berechnungszeitraums oder
vor einem Vergabetermin ein, sollen eine Neuermittlung und eine Neufestsetzung
durchgefuhrt werden.

Zweiter Abschnitt
Berechnung auf Grund der personellen Ausstattung

§7

Die jahrliche Aufnahmekapazitat auf Grund der personellen Ausstattung wird nach Anlage
1 unter Anwendung von Curricularnormwerten berechnet.

§8

(1) Der Berechnung werden Lehreinheiten zugrunde gelegt, denen die Studiengange
zuzuordnen sind. Ein Studiengang ist der Lehreinheit zuzuordnen, bei der er den
tberwiegenden Teil der Lehrveranstaltungsstunden nachfragt. Die einer Lehreinheit
zugeordneten Studiengange konnen bei der Berechnung zusammengefasst werden.

(2) Eine Lehreinheit ist eine fur Zwecke der Kapazitatsermittlung abgegrenzte fachliche
Einheit, die ein Lehrangebot bereitstellt. Die Lehreinheiten sind so abzugrenzen, dass die
zugeordneten Studiengange die Lehrveranstaltungsstunden moglichst weitgehend bei
einer Lehreinheit nachfragen.

§9

(1) Fur die Berechnung des Lehrangebots sind alle Stellen des wissenschatftlichen und
kunstlerischen Lehrpersonals und der sonstigen Lehrpersonen nach Stellengruppen den
Lehreinheiten zuzuordnen.
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(2) Lehrpersonen, die zur Wahrnehmung von Aufgaben in der Lehre an die Hochschule
abgeordnet sind, werden in die Berechnung einbezogen.

(3) Stellen, die im Berechnungszeitraum aus haushaltsrechtlichen Grinden nicht besetzt
werden kdnnen, werden nicht in die Berechnungen einbezogen.

§10

(1) Das Lehrdeputat ist die im Rahmen des Dienstrechts festgesetzte
Regellehrverpflichtung einer Lehrperson einer Stellengruppe, gemessen in
Deputatsstunden.

(2) Soweit auf Grund des 8§ 29 des Bremischen HochschulgeSeizes die
Regellehrverpflichtung vermindert wird, ist dies zu bertcksichtigen.

(3) Wissenschaftliche Dienstleistungen im Sinne von 8§ 23/Abs. 1.Satz 3 des Bremischen
Hochschulgesetzes, die nicht als Lehrdeputat (Absatz 1) oder.als Lehrauftrag (8 11)
erfasst sind, werden in Deputatstunden umgerechnet'und.in die Berechnungen
einbezogen.

§11

Als Lehrauftragsstunden werden die Lehryeranstaltungsstunden in die Berechnung
einbezogen, die der Lehreinheit flr den Ausbildungsaufwand nach § 14 Absatz 1 in den
dem Berechnungsstichtag vorausgehenden zwei Semestern im Durchschnitt je Semester
zur Verfligung gestanden haben-und nicht auf einer Regellehrverpflichtung beruhen. Dies
gilt nicht, soweit die Lehrauftragsstunden aus Haushaltsmitteln fur unbesetzte Stellen
vergltet worden sind. Dies gilt ferner nicht, soweit Personal au3eruniversitéarer
Forschungseinrichtungen freiwillig und unentgeltlich Lehrleistungen Gbernimmt. Die
Lehrauftragsstunden sind‘auf der Grundlage der dienstrechtlichen Vorschriften in
Deputatsstunden umzureechnen.

§12

(1) Dienstleistungen einer Lehreinheit sind die Lehrveranstaltungsstunden, die die
Lehreinheit fur nicht zugeordnete Studiengange zu erbringen hat.

(2) Zur Berechnung des Bedarfs an Dienstleistungen sind Studienanfangerzahlen fur die
nicht zugeordneten Studiengange anzusetzen, wobei die voraussichtlichen
Zulassungszahlen fiir diese Studiengédnge und/oder die bisherige Entwicklung der
Studienanfangerzahlen zu bertcksichtigen sind.
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§13

(1) Die Anteilquote ist das Verhaltnis der jahrlichen Aufnahmekapazitat eines der
Lehreinheit zugeordneten Studiengangs zur Summe der jahrlichen Aufnahmekapazitaten
aller der Lehreinheit zugeordneten Studiengange.

(2) Zur Festsetzung der einzelnen Anteilquoten kdnnen von der Senatorin fur
Wissenschaft und Hafen Vorgaben gemacht werden.

§14

(1) Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputatstunden gemessenen Aufwand aller
beteiligten Lehreinheiten, der fur die ordnungsgemaie Ausbildung einer. Studentin oder
eines Studenten in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist. Bei der Berechnung der
jahrlichen Aufnahmekapazitat sind die in Anlage 2 aufgefihrten Curricularnormwerte
anzuwenden.

(2) Bei Studiengangkombinationen sind die in Anlage 2 aufgefuhrten Curricularnormwerte
unter Bericksichtigung der Ausbildungsstruktur, des Anteils des jeweiligen Studiengangs
am Gesamtstudium und der Studiendauer entsprechend anzuwenden.

(3) Ist fur einen Studiengang ein Curricularnormwert'in Anlage 2 nicht aufgefihrt, wird von
der Senatorin fir Wissenschaft und Hafeniim Benehmen mit der Hochschule ein
Curricularnormwert festgelegt, der dem.Ausbildungsaufwand fur diesen Studiengang
entspricht. Liegen Curricularnormwerte vergleichbarer Studiengange vor, sind sie zu
bertcksichtigen.

(4) Zur Ermittlung der Lehrnachfrage in den einzelnen Lehreinheiten wird der
Curricularnormwert auf die am Lehrangebot fir den Studiengang beteiligten Lehreinheiten
aufgeteilt (Bildung von Curricularanteilen). Die Angaben fur die beteiligten Lehreinheiten
sind aufeinander abzustimmen. Hilfsweise gilt die bisherige Verteilung des Lehrangebots.

) Dritter Abschnitt
Uberprifung des Berechnungsergebnisses

§15
(1) Das nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts berechnete Ergebnis ist zur
Festsetzung der Zulassungszahlen anhand der weiteren, in Absatz 2 und 3 aufgefuhrten

kapazitatsbestimmenden Kriterien zu Gberprifen, wenn Anhaltspunkte gegeben sind, dass
sie sich auf das Berechnungsergebnis auswirken.
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(2) Eine Verminderung kommt nur in Betracht, wenn Tatbestande gegeben sind, die die
Durchfiihrung einer ordnungsgemalfen Lehre beeintrachtigen (Nummer 1 bis 3), oder
wenn ein Ausgleich fir eine Mehrbelastung des Personals (8 9 Absatz 1) durch
Studentinnen und Studenten hoherer Semester erforderlich ist (Nummer 4):

1. Fehlen von Rdumen in ausreichender Zahl, Grél3e und Ausstattung;

2. Fehlen einer ausreichenden Ausstattung mit séchlichen Mitteln;

3. Fehlen einer ausreichenden Ausstattung der Lehreinheit mit wissenschaftlichen und
nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern;

4. gegenuber dem nach Absatz 3 Nr. 1 bis 3 Uberpriften Berechnungsergebnis des
Zweiten Abschnitts hohere Aufnahme von Studentinnen und Studenten erster oder
hdherer Fachsemester in den vergangenen Jahren.

(3) Eine Erh6hung kommt nur in Betracht, wenn das Personal (§ 9 Absatz 1) eine
Entlastung von Lehraufgaben durch folgende Tathestande-erfahrt:

1. Besondere Ausstattung der Lehreinheit mit wissenschaftlichen und
nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern;

2. besondere Ausstattung mit sachlichen Mitteln;

3. Studienabbruch, Fachwechsel.oder Hochschulwechsel von Studentinnen und
Studenten in hoheren Semestern{Schwundquote).

§16

(2) Ist in einer Lehreinheit.ein Engpass an Raumen in ausreichender Zahl, Gr63e und
Ausstattung vorherzusehen, ist der Raumbedarf der Lehrveranstaltungsarten, fur die der
Engpass vermutet wird, festzustellen. Diesem Raumbedarf wird das Angebot an
Raumstunden nach Lehrveranstaltungsarten gegentibergestellt.

(2) Fur die Ermittlung des Angebots an Raumstunden ist davon auszugehen, dass die
Raume fir die Lehrveranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl ganztagig und
ganzjahrig zur Verfugung stehen, falls keine fachspezifischen Gegebenheiten
entgegenstehen.
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(3) Ist das Angebot an Raumstunden geringer als der jahrliche Lehrveranstaltungsbedarf,
und ist eine Bereitstellung von sonstigen Raumen nicht méglich, kann das nach den
Vorschriften des Zweiten Abschnitts ermittelte Berechnungsergebnis entsprechend dem
groltmoglichen Angebot an Raumstunden vermindert werden.

§17

Die Studienanfangerzahl ist zu erh6hen, wenn zu erwarten ist, dass wegen Aufgabe des
Studiums oder Fachwechsels oder Hochschulwechsels die Zahl der Abgénge an
Studentinnen und Studenten in héheren Fachsemestern grol3er ist als die Zahl der
Zugénge (Schwundquote).

Vierter Abschnitt
Ausnahmetatbestinde

§18
Liegen die Voraussetzungen des Artikels 7 Abs. 2 Satz 2 des Staatsvertrages vor, kdnnen

Zulassungszahlen abweichend von den Bestimmungen des.Zweiten und Dritten Abschnitts
festgesetzt werden.

§19

() Einer Lehreinheit zugeordnete Stellen; die im Berechnungszeitraum oder in dem dem
Berechnungszeitraum folgenden Jahr entfallen, bleiben bei der Feststellung der
Ausbildungskapazitat unbertcksichtigt.

(2) Einer Lehreinheit zugeordnete ‘Stellen, die in einem spateren als dem in Absatz 1
bezeichneten Zeitraum entfallen, bleiben dann unberiicksichtigt, wenn sie flr die
ordnungsgemale Ausbildung einer hoheren Studierendenzahl auf Grund friiherer héherer
Zulassungen erforderlich sind.

(3) Die Stellen nach Absatz 1'und 2 sind zu kennzeichnen und der Zeitpunkt des Wegfalls
ist festzulegen.

(4) Als Lehrauftragsstunden werden die Lehrveranstaltungsstunden in die Berechnung
einbezogen, die der Lehreinheit fir den Ausbildungsaufwand nach § 14 Absatz 1 fur den
Berechnungszeitraum zur Verfiigung gestellt werden. Im Ubrigen bleibt § 11 unberiihrt.
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Fiinfter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 20

(1) Diese Verordnung gilt entsprechend fir Hochschulen, an denen die jahrliche
Unterrichtsdauer in anderer Weise als nach Semestern aufgeteilt ist.

(2) Diese Verordnung gilt entsprechend fur die Festsetzung von Zulassungszahlen fir
hohere Fachsemester.

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist fur die Durchfiihrung dieser Verordnung die
Senatorin fur Wissenschaft und Hafen zustandig.

(4) Diese Verordnung gilt auch fur Fernstudiengange. Die naheren Bestimmungen erlasst
die Senatorin fir Wissenschaft und Hafen in Abstimmung mit den anderen Landern.

§21

Die Verordnung in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2010 geltenden Fassung findet
letztmalig Anwendung firr die Festsetzung von Zulassungszahlen zum Wintersemester
2010/2011.

§ 22
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April'2005 in Kraft.
Bremen, den 13. Mai 2005

Der Senator fur Bildung und Wissenschaft
Anlage 1

Verfahren zur Berechnung der.personellen Aufnahmekapazitat auf Grund des Zweiten
Abschnitts der Verordnung

Die personelle Aufnahmekapazitat wird unter Zugrundelegung der je Studiengang
aufgestellten Curricularnormwerte (Anlage 2, § 14 Absatz 2 und 3) berechnet. Die
Curricularnormwerte sind als Curricularanteile auf die Lehreinheiten so aufzuteilen und
darzustellen, dass die Summe der Curricularanteile eines Studiengangs in den an der
Ausbildung beteiligten Lehreinheiten den Curricularnormwert ergibt.

L
Berechnung des Angebots einer
Lehreinheit an Deputatstunden
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Das Angebot einer Lehreinheit an Deputatstunden (S) ergibt sich aus dem
Lehrdeputat der verfiigbaren Stellen einschlief3lich dem Lehrdeputat an die
Hochschule abgeordneter Personen, den nach § 10 Absatz 3 in Deputatstunden
umgerechneten wissenschaftlichen Dienstleistungen und dem durch Lehrauftrage
zusatzlich zur Verfugung stehenden Deputat. Abzuziehen sind Verminderungen des
Lehrdeputats nach § 10 Absatz 2.

(1) S = 2 {ljﬂhj—r}-} +L+W

1
4

(1)

Das so ermittelte Angebot ist zu reduzieren um die Dienstleistungen, gemessen in
Deputatsstunden, die die Lehreinheit fur die ihr nicht zugeordneten Studiengange zu
erbringen hat. Dabei sind die Curricularanteile anzuwenden, die fur die jeweiligen
nicht zugeordneten Studiengéange auf die Lehreinheiten entfallen.

3 _ ";' 1t @

(2)E= I CAq Aq
q 2

(2)

Damit betragt das bereinigte Lehrangebot

3)Sp= S-E
@ 0

.
Berechnung der jahrlichen Aufnahmekapazitat

Unter Anwendung der Antellquoten der zugeordneten Studiengange wird ein gewichteter
Curricularanteil ermittelt:

4CA= X CAP °Zp
@ g
Die jahrliche Aufnahmekapazitat eines der Lehreinheit zugeordneten Studiengangs betragt
demnach
{5} _rl_p = 285p° Zp
© a
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CAp

CAq

CA

Zp

Anlage 2

.
Verzeichnis der benutzten Symbole

: Jahrliche Aufnahmekapazitat des der Lehreinheit zugeordneten Studiengangs
Y

: Die fur den Dienstleistungsabzug anzusetzende jahrliche
Studienanfangerzahl des der Lehreinheit nicht zugeordneten Studiengangs q
(8 12 Absatz 2)

: Anteil am Curricularnormwert (Curricularanteil) des zugeordneten
Studiengangs p, der auf die Lehreinheit entfallt (8 14 Absatz 4)

: Anteil am Curricularnormwert (Curricularanteil) des nicht zugeordneten

Studiengangs q, der von der Lehreinheit als Dienstleistungen zu erbringen ist
(8 14 Absatz 4)

: Gewichteter Curricularanteil aller einer Lehreinheit zugeordneten
Studiengange

: Dienstleistungen der Lehreinheit fur die ihrnicht zugeordneten Studiengénge
in Deputatstunden je Semester (8§ 12)

: Lehrdeputat je Stelle in der Stellengruppe |, gemessen in Deputatstunden je
Semester (8 10 Absatz 1)

: Anzahl der in der Lehreinheit verfligbaren Stellen je Stellengruppe |

: Anzahl der Lehrauftragsstunden der Lehreinheit in Deputatstunden je
Semester (8 11)

: Gesamtsumme der Verminderungen fur die Stellengruppe j in der Lehreinheit,
gemessen in Deputatstunden,je Semester (§ 10 Absatz 2)

: Lehrangebot der Lehreinheit in Deputatstunden je Semester (8 10 Absatz 1)

: Um Dienstleistungen.fur-die nicht zugeordneten Studiengéange bereinigtes
Lehrangebot der Lehreinheit in Deputatstunden je Semester

: Anzahl der innDeputatstunden je Semester umgerechneten wissenschatftlichen
Dienstleistungen (8 10 Absatz 3)

: Anteil der jahrlichen Aufnahmekapazitat eines zugeordneten Studiengangs p
an der Aufnahmekapazitat der Lehreinheit (Anteilquote, § 13)

Curricularnormwerte (8 14 Absatz 1)

Studiengang CNW

Seite 10 von 10


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-ueber-die-kapazitaetsermittlung-und-die-festsetzung-von-zulassungszahlen-kapazitaetsverordnung-kapvo-vom-13-mai-2005-296990?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-KapVBR2005V11P14
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-ueber-die-kapazitaetsermittlung-und-die-festsetzung-von-zulassungszahlen-kapazitaetsverordnung-kapvo-vom-13-mai-2005-296990?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-KapVBR2005V11P14
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-ueber-die-kapazitaetsermittlung-und-die-festsetzung-von-zulassungszahlen-kapazitaetsverordnung-kapvo-vom-13-mai-2005-296990?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-KapVBR2005V11P13
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-ueber-die-kapazitaetsermittlung-und-die-festsetzung-von-zulassungszahlen-kapazitaetsverordnung-kapvo-vom-13-mai-2005-296990?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-KapVBR2005V11P14

	Verordnung über die Kapazitätsermittlung und die Festsetzung von Zulassungszahlen (Kapazitätsverordnung - KapVO)
	Kapazitätsverordnung
	Erster Abschnitt Allgemeine Grundsätze und Verfahren 
	§ 1
	§ 2
	§ 3
	§ 4
	§ 5
	§ 6

	Zweiter Abschnitt Berechnung auf Grund der personellen Ausstattung 
	§ 7
	§ 8
	§ 9
	§ 10
	§ 11
	§ 12
	§ 13
	§ 14

	Dritter Abschnitt Überprüfung des Berechnungsergebnisses 
	§ 15
	§ 16
	§ 17

	Vierter Abschnitt Ausnahmetatbestände
	§ 18
	§ 19

	Fünfter Abschnitt Schlussbestimmungen
	§ 20
	§ 21
	§ 22

	Anlage 1
	I. Berechnung des Angebots einer Lehreinheit an Deputatstunden 
	II. Berechnung der jährlichen Aufnahmekapazität 
	III. Verzeichnis der benutzten Symbole 

	Anlage 2



